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Verordnung 
über die Einstellung und Verlagerung 

der Produktion 
von Erzeugnissen und Leistungen

vom 26. November 1969

Die Meisterung der wissenschaftlich-technischen Re
volution erfordert, durch den planmäßig zu vollziehen
den Prozeß der Konzentration, Zentralisation, Spezia
lisierung und Kombination der Produktion eine 
hohe volkswirtschaftliche Effektivität zu sichern. Dabei 

'werden Einstellungen und Verlagerungen der Produk
tion von Erzeugnissen und Leistungen in volkseigenen 
Betrieben und volkseigenen Kombinaten im gesell
schaftlichen Interesse notwendig. Durch diese Maßnah
men muß bei geringstem volkswirtschaftlichen Aufwand 
ein hoher • gesellschaftlicher Nutzen erreicht und die 
planmäßige Befriedigung des volkswirtschaftlich be
gründeten Eedarfs ohne Störung der Liefer- und Lei
stungsbeziehungen auf der Grundlage des Planes ge
währleistet werden. Mit diesem Ziel wird folgendes 
verordnet:

§ 1

Geltungsbereich

(1) Diese Verordnung regelt die Einstellung und Ver
lagerung der Produktion von Erzeugnissen durch 
volkseigene Betriebe und volkseigene Kombinate der 
Industrie, des Bauwesens, der Nahrungsgüterwirtschaft 
und der örtlichen Versorgungswirtschaft (im folgenden 
Betriebe genannt). Sie regelt die Pflichten und Rechte 
der diesen Betrieben übergeordneten Staats- und Wirt
schaftsorgane sowie der bilanzierenden Organe. Sie gilt 
für Betriebe mit staatlicher Beteiligung, Privatbetriebe 
und industriell produzierende Produktionsgenossen-

, schäften des Handwerks und deren zuständige Staals- 
und Wirtschaftsorgane im Rahmen des § 22.

(2) Diese Verordnung findet Anwendung auf die Ein
stellung und Verlagerung von Leistungen.

(3) Diese Verordnung gilt auch, wenn durch Maß
nahmen der Standardisierung entsprechend den hier
für geltenden Rechtsvorschriften eine Einstellung der 
Produktion von Erzeugnissen erfolgt.

(4) Diese Verordnung ist nicht anzuwenden, soweit in 
der Verordnung vom 31. Mai 1968 über Lieferungen 
und Leistungen an die bewaffneten Organe — Liefer
verordnung (LVÖ) — (GBl. II S. 407), in Rechtsvor
schriften für Sonderbedarfsträger oder in anderen 
Rechtsvorschriften etwas anderes geregelt ist.

Vorbereitung und Durchführung der Einstellung 
der Produktion von Erzeugnissen

§2

(1) Eine Einstellung der Produktion von Erzeugnissen 
im Sinne dieser Verordnung liegt vor, wenn auf der 
Grundlage von Entscheidungen der gemäß § 5 zustän
digen Leiter der Staats- und Wirtschaftsorgane Erzeug
nisse (einschließlich Baugruppen und Einzelteile) in 
der Volkswirtschaft nicht mehr hergestellt und dafür 
keine Erzeugnisse mit demselben oder einem höheren 
Gebrauchswert bei gleichem Verwendungszweck, pro
duziert werden. Eine Einstellung der Produktion von 
Erzeugnissen ist auch dann gegeben, wenn unter die
sen Voraussetzungen einzelne Erzeugnisse oder die 
Gesamtheit der Erzeugnisse in einem Betrieb oder 
mehreren Betrieben nicht mehr - hergestellt werden 
und eine Übertragung der Produktion dieser Erzeug
nisse auf andere Betriebe gemäß § 14 nicht erfolgt. Bei 
Konsumgütern gilt außerdem als Einstellung der Pro-


